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Regierung von Oberbayern 
_________________________________________
- Luftamt Südbayern -  
(Absender mit Vor- und Zuname)

Maximilianstraße 39 

80539 München
_________________________________________

(Straße mit Hausnummer)


_________________________________________

(Postleitzahl Ort)

Planfeststellung für 3. Start- und Landebahn am Verkehrsflughafen München

hier: Einwendungen
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Plan der Flughafen München GmbH vom 24.08.2007 für eine 3. Start- und Landebahn nebst Nebenanlagen, Teilprojekten und Folgemaßnahmen am Verkehrsflughafen München erhe​be ich nachfolgende
E i n w e n d u n g e n:

Als von der Planung Betroffener lehne ich das Vorhaben entschieden ab. Der geplante Bau und Betrieb einer 3. Start- und Landebahn verletzen meine schutzwürdigen Rechte und Belange, ins​besondere aus Art. 2 GG und Art. 14 GG. So stellt der vorgelegte Plan z. B. keinen ausreichen​den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor den von dem Vorhaben ausgehenden schädli​chen Luftschadstoff- und Lärmauswirkungen sicher. Ich bin nicht bereit, die mit dem Ausbauvor​haben verbundenen massiven Eingriffe in meine Rechte hinzunehmen.
1.
Fehlende Planrechtfertigung

Dem geplanten Vorhaben fehlt bereits die erforderliche Planrechtfertigung. Das Vorhaben ist in der konkreten Situation nicht erforderlich, also vernünftiger Weise nicht geboten. Das für 2020 prognostizierte Flugaufkommen ist zum einen deutlich zu hoch. Zum anderen werden die Kapazitäten des bestehenden Start- und Landebahnsystems von den Gutachtern zu nied​rig geschätzt, um den angeblichen Ausbaubedarf zu begründen. Jedenfalls ergibt sich aber aus den vorgelegten Gutachten, dass ein Wachstum auch ohne 3. Start- und Landebahn zu erwarten ist. Im Ergebnis lässt sich das Vorhaben aufgrund der vorgelegten fehlerhaften Bedarfsprognosen – mit dem Prog​nosejahr 2020 wurde ohnehin ein zu kurzer Prognosezeitraum gewählt – nicht rechtfertigen:

So widerspricht die prognostizierte erhebliche Steigerung des Transferaufkommens allen welt​weiten Prognosen über die Zunahme der Direktflüge und berücksichtigt nicht die Ausbau​maßnahmen konkurrierender Hub-Flughäfen in Deutschland, weltweit (z. B. Dubai) sowie der Star-Alliance (Frankfurt, Zürich, Wien). Unzureichend berücksichtigt wurde zudem der zu​nehmende Interkontinental-Verkehr auf den Flughäfen Stuttgart und Nürnberg. Deutlich unterschätzt wurden die Anteile der Low-Cost-Carrier am Flughafen. Auf diese Weise wurde das Originär​aufkommen überschätzt, dessen Entwicklung tatsächlich schwächelt.


Für das Satelliten-Terminal und die damit verbundenen zusätzlichen Roll- und Abstellfelder be​steht schon deshalb kein Bedarf, weil das Terminal 1 nach dem Umzug der Lufthansa in das Terminal 2 noch über umfangreiche freie Kapazitäten verfügt und beide vorhandenen Passagierterminals ohne den geplanten Satellit bereits über die Kapazität des prognostizier​ten Passagieraufkommens verfügen.


Es liegen zahlreiche weitere Ermittlungsdefizite vor: Die rasant steigenden Rohölpreise und de​ren Auswirkung auf die Flugtickets wurden nicht berücksichtigt. Gleiches gilt für die nur be​grenzten Ölvorkommen. Das der Luftverkehrsprognose unterstellte durchschnittliche Wirt​schaftswachstum ist bei Weitem zu hoch. Auch die sonstigen preissteigernden Faktoren wur​den systematisch ausgeblendet (z. B. möglicher Abbau steuerlicher Vergünstigungen für den Luftverkehr durch Erhebung einer Mineralölsteuer auf Kerosin, mögliche Ausdehnung des Emissionshandels auf den Luftverkehr). Unzureichend ermittelt und bewertet wurden zudem die Folgen des demografischen Wandels in der Gesellschaft. Ferner ist die Realisierung des Transrapid zwischen München Hauptbahnhof und Flughafen unsicherer denn je.
2.
Unzureichende Alternativenprüfung

Es hat nur eine unzureichende Alternativenprüfung stattgefunden. Zu Unrecht wurde die Nullva​riante abgelehnt. Die Annahme, der Koordinationseckwert von heute 90 Flugbewegun​gen/h könne im Fall der Nullvariante maximal auf 93 Flugbewegungen/h angehoben werden, ist unzutreffend. Bereits heute werden auf den bestehenden Bahnen am Flughafen München zum Teil mehr als 100 Flugbewegungen/h abgewickelt. Damit hat der Flughafen auf Jahre erhebliche Wachstumspotenziale. Aus diesem Grund stellt die Nullvariante rechtlich kein "anderes Pro​jekt" dar. Weder das Planungsziel der Verringerung von Verspätungen noch die Sicherstel​lung eines unabhängigen Zweibahnsystems bedingt eine 3. Start- und Landebahn. Schließlich verstößt die Prüfung gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, da weniger einschneidende Möglichkeiten unzulässig ausgeschieden wurden, wie z. B. eine deutlich verkürzte 3. Start- und Landebahn (nur ca. 10 % der Luftfahrzeuge gehören der Kategorie "Heavy" an, die auf eine längere Start- und Landebahn angewiesen wären), die Verlegung eines Teils des Flug​verkehrs auf die Schiene oder die Verlagerung der Allgemeinen Luftfahrt auf andere Lande​plätze.
3.
Raumordnung

Das Vorhaben berücksichtigt nicht hinreichend die Erfordernisse der Raumordnung. Die landes​planerische Beurteilung ist rechtswidrig. Zur Begründung verweise ich auf die Stellung​nahme der Stadt Freising im Raumordnungsverfahren für eine 3. Start- und Landebahn des Verkehrsflughafens München vom 09.11.2006 und mache mir die dortigen Ausführungen zu eigen.
4.
Auswirkungen auf Wirtschafts- und Siedlungsstruktur sowie Verkehrsinfrastruktur

Das Vorhaben hat negative Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Siedlungsstruktur im Um​land des Flughafens. In wirtschaftlicher Hinsicht dient das Vorhaben einzig der Lufthansa im internationalen Wettbewerb, ohne dass das Umland hiervon profitiert: So soll die Zahl der Umsteiger von derzeit ca. 33 % auf 45 % im Jahr 2020 erhöht werden. Die Umsteiger bleiben jedoch nicht in der Region. Außerdem werden durch den Ausbau vor allem Arbeitsplätze für geringfügig Verdienende geschaffen. Ferner wird der Siedlungsdruck in den Umlandgemein​den verstärkt. Gleichzeitig werden jedoch die Kommunen durch die zunehmende Verlärmung des Flughafenumlands in ihrer Planungshoheit weiter eingeschränkt, so dass die Ausweisung neuer Siedlungsflächen kaum mehr möglich ist. Folge der erforderlichen Ausweisung neuer Siedlungsflächen sind zudem erhebliche Kosten für Infrastrukturmaßnahmen und soziale Einrichtun​gen, welche die Bürger des Flughafenumlands in Form von Abgaben zu tragen haben.

Die landseitige Erschließung des Flughafens bleibt weiterhin unzureichend. Die Straßen im Flug​hafenumland – insbesondere die Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen – sind schon heute überlastet. Die Umsetzung der in den Gutachten erwähnten Straßenplanungen ist kei​nesfalls gesichert, so dass mit einer weiteren Zunahme beim Autoverkehr zu rechnen ist. Ob eine Entlastung durch den Transrapid oder eine sonstige Schnellbahnverbindung zum Haupt​bahnhof in München geschaffen wird, ist ebenfalls völlig unklar. Nicht gesichert sind ferner die Realisierung des Erdinger Ringschlusses und der Neufahrner Gegenkurve. Gleiches gilt für den Bau der Walpertskirchener Spange in Verbindung mit dem Ausbau der Bahnstrecke München – Mühldorf – Freilassing.
5.
Lärmauswirkungen

Durch den Bau und insbesondere den Betrieb einer 3. Start- und Landebahn kommt es zu ei​ner massiven und unerträglichen weiteren Verlärmung des bereits mit Fluglärm erheblich be​lasteten Flughafenumlands sowie zu erstmaligen Neubelastungen. Das Maß dessen, was unter lärmmedizinischen und -psychologischen Gründen zumutbar ist, wird aber schon heute überschritten! Fluglärm macht krank und führt zu Depressionen, Herz- und Kreislauferkran​kungen usw. Die Bewertung der Lärmzunahmen erfolgte ohne Rücksicht auf Kranke, ältere Menschen oder Kinder.

Allein flugbetriebsbedingt erreicht der äquivalente Dauerschallpegel in einigen Ortslagen (z. B. Attaching-Mitte) LAeq Tag 71.6 dB(A). Der äquivalente Dauerschallpegel ist damit ca. 13 dB(A) höher als im Planungsnullfall 2020 und die Grenze der Gesundheitsgefährdung überschritten! Der Kindergarten der Gemeinde Berglern soll einem flugbetriebsbedingten äquivalenten Dau​erschallpegel LAeq Tag 63.4 dB(A) ausgesetzt werden (Zuwachs zum Planungsnullfall 2020 von mehr als 12 dB(A)!). Hierbei handelt es sich lediglich um Dauerschall-, d. h. gemittelte Pegel. Die störenden Einzelschallereignisse liegen z. T. deutlich höher. Die gesamte wirkungsbezo​gene Lärmbeurteilung ist zurückzuweisen, da sie völlig zu Unrecht die gesundheitsrelevante Schwelle tags bei einem Dauerschallpegel von 70 dB(A) und nachts von 60 dB(A) festlegt. Tatsächlich liegt jedoch die gesundheitsrelevante Schwelle um mindestens 5 dB(A) niedriger.

Insgesamt kommt es auch in der > 55 dB(A)-Zone sowie außerhalb dieser Zone zu erhebli​chen Lärmzunahmen. Die Betroffenheiten in der Zone > 50 dB(A) werden zwar im Gegensatz zum Raumordnungsverfahren nicht mehr dargestellt. Nach Schätzungen ist jedoch davon auszugehen, dass hier 30.000 Menschen zusätzlich belastet werden. Dabei ist zu berücksich​tigen, dass genaue Aussagen über die Betroffenheiten mangels der erforderlichen Angaben (u. a. keine Festlegung der Flugrouten und des Flugzeugmixes sowie der Belegung der nörd​lichen Bahnen) noch gar nicht erfolgen können. Es muss damit gerechnet werden, dass der Lärm weiter zunimmt. Hierdurch werden auch die Außenwohnbereiche sowie die im Flugha​fenumland vorhandenen Erholungsgebiete entwertet bzw. zerstört. Die Lebensqualität im Flughafenumland wird somit deutlich verschlechtert. Bei einer Betrachtung der Gesamtlärm​belastung ergibt sich, dass die Belastungen unerträglich sind.

Auch wenn sich an der Nachtflugregelung vom 23.03.2001 nach den Antragsunterlagen nichts ändern soll, lässt sich der Schalltechnischen Untersuchung entnehmen, dass selbst nachts mit Lärmzunahmen zu rechnen ist. Der Ausschluss des Nachtflugbetriebs auf der 3. Start- und Landebahn wäre jedenfalls durch geeignete strikte Auflagen sicherzustellen.
6.
Luftschadstoffe

Ferner ist infolge des Baus und des Betriebs mit einer weiteren Zunahme der Luftverschmut​zung zu rechnen, die zu unerträglichen Zuständen führt. Die Richtigkeit der Grenzwerte und der Berechnungen des Gutachtens wird bestritten. Immerhin gesteht der Antrag für die Be​lastung durch Stickstoffdioxid Überschreitungen des Jahres-Immissionswertes von 40 µg/m3 zu. Soweit der Antrag jedoch unterstellt, im Planungsfall sei mit einer geringeren Hintergrund​belastung zu rechnen (insbesondere durch Abnahmen beim Kfz-Verkehr), ist dies unzutref​fend. Im Übrigen darf sich der Antrag nicht darauf verlassen, dass sich die Situation durch staatli​che Luftreinhaltemaßnahmen (welche?) verbessern werde, sondern muss selbst eine Lösung aufzeigen. Ein eigener Lösungsansatz fehlt jedoch völlig.
7.
Klimaauswirkungen


Unzureichend berücksichtigt wurden die Auswirkungen auf das Klima durch die Zunahme des Flugverkehrs. Das Vorhaben widerspricht sämtlichen staatlichen Klimaschutzzielen. Die Kli​mawirkung des Flugverkehrs ist mindestens dreimal stärker als vergleichbare Emissionen am Boden. Infolge der Erhöhung der Temperatur kommt es ferner zu einer stark negativen Ver​änderung des Lokalklimas.
8.
Eigentum


Das Vorhaben ist mit erheblichen Grundenteignungen verbunden. Es sind sogar Existenzbedro​hungen von Landwirten zu befürchten. Darüber hinaus kommt es infolge insbesondere der Lärmauswirkungen des Vorhabens zu ei​ner massiven Entwertung zahlreicher Grundstücke und Immobilien im nördlichen und nordöstlichen Flughafenumland. Dieser massive Wertverlust wurde weder ermittelt noch als Be​lang berücksichtigt.
9.
Agrar- und Waldstrukturelle Auswirkungen/Versiegelung

Wegen seiner Überdimensionierung führt das Vorhaben zu einer massiven Neuversiegelung von Böden (320 ha, weitere 700 ha Boden werden in ihrer Funktion beeinträchtigt), die dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden widerspricht. Zudem werden ins​besondere agrarstrukturell hochwertige Nutzflächen in Anspruch genommen. Es kommt auch zu erheblichen Eingriffen in vorhandene Waldstrukturen. Diese Eingriffe sind deshalb um so schwerwiegender, weil im Flughafenumland nur noch wenige Waldflächen vorhanden sind.
10.
Sicherheit


Das Vorhaben führt nicht nur zu weiteren Sicherheitseinbußen im Hinblick auf sicherheitsrele​vante Anlagen der 12. BImSchV, die sich sowohl auf dem Flughafengelände als auch im wei​teren Untersuchungsraum befinden. Es führt ebenso zu zusätzlichen Sicherheitsrisiken im Hinblick auf Vogelschlag. Wie der Gebietsvorschlag "Nördliches Erdinger Moos" (vorläufige Gebietsnummer: 7637-471) zeigt, liegt gerade im Bereich des Ausbauvorhabens eines der wichtigsten bayerischen Wiesenbrütergebiete mit einem der größten Brachvogel-Bestände. Darüber hinaus kommt es zu einer weiteren Gefährdung von Siedlungsgebieten, die durch zusätzliche Überflüge infolge einer 3. Start- und Landebahn z. B. im Freisinger Stadtgebiet und in benachbarten Gemeinden hervorgerufen werden. Auch für das Kernkraftwerk Ohu nördlich Landshut besteht somit ein erhöhtes Unfallrisiko durch einen Flugzeugabsturz.
11.
Wasserschutz


Der Wasserschutz ist nicht ausreichend gewahrt. Dies gilt sowohl für das Grundwasser als auch für Oberflächengewässer. Durch die Grundwasserabsenkung kommt es zu einer Schä​digung des Grundwasserhaushaltes des Nördlichen Erdinger Mooses. Belastet werden zu​dem die für das Niedermoor wichtigen Moosbäche. Darüber hinaus ist eine dauerhafte Be​lastung des Grundwassers und der Fließgewässer durch Enteisungsmittel und andere Verun​reinigungen nicht auszuschließen. Es gehen mehrere Hundert ha Lebensraum verloren, 86 ha Gewässer müssen "neu geordnet" werden, weitere 25 ha gehen durch Straßenbau verloren. Auf 14 km Länge müssen Gewässer um- und rückgebaut werden. Diese massiven Eingriffe sind nicht gerechtfertigt.
12.
Naturschutz


Die Vorgaben des Bayerischen Naturschutzgesetzes sind nicht gewahrt. Dies gilt auch für die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und den Habitatschutz des Europäischen Naturschutz​rechts (Vogelschutz- und FFH-Richtlinie):

Das Erdinger Moos zeichnet sich durch eine besondere Artenvielfalt aus. Fast 400 besonders geschützte Arten sind im Untersuchungsraum vorhanden. Nach der Feststellung der speziellen arten​schutzrechtlichen Prüfung sind sogar 11 Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und 86 Vo​gelarten sowie 4 darüber hinaus streng geschützte Arten betroffen. Entgegen den Planfest​stellungsunterlagen können wesentliche Auswirkungen insbesondere auf die Wiesenbrüter​kolonie im Nördlichen Erdinger Moos nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für den Krie​chenden Sellerie, der entgegen der Annahmen in den Planfeststellungsunterlagen nicht ohne Weiteres umgesetzt werden kann. Die Befreiungsvoraussetzungen werden zu Unrecht bejaht: Insbesondere die Alternativenprüfung ist wie aufgezeigt unzureichend. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses rechtfertigen den Eingriff nicht, insbesondere nicht der angeblich an den Flughafen herangetragene Verkehrsbedarf.

Gleiches gilt für die FFH-Gebiete Isarauen und Moorreste im Erdinger Moos sowie für das Vogel​schutzgebiet Nördliches Erdinger Moos, für das derzeit das Meldeverfahren läuft. Darauf hinzuweisen ist, dass das Meldegebiet fachlich falsch gewählt wurde und offenbar dazu die​nen soll, Alternativen auszuschließen. Es liegen bei allen Gebieten erhebliche Beeinträchti​gungen vor. Die Eingriffe sind aber nicht gerechtfertigt (s. o.).
13.
Unzulänglichkeit der vorgelegten Unterlagen für eine Umweltverträglichkeitsstudie

Nach allem kann das Vorhaben entgegen der Schlussfolgerung in der vorgelegten Umweltver​träglichkeitsstudie gerade nicht als umweltverträglich eingestuft werden.
14.
Persönliche Betroffenheit


Ganz persönlich bin ich von dem Vorhaben wie folgt betroffen (siehe ggf. Beiblatt):


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Zusammenfassend entspricht das Vorhaben nicht einer vorausschauenden, maßvollen und nach​haltigen Planung, sondern berücksichtigt einseitig die rein wirtschaftlichen, realitätsfernen Wachstumswünsche und -hoffnungen der Flughafen München GmbH zu Lasten von Mensch und Natur.

Nach allem   b e a n t r a g e   ich, den Planfeststellungsantrag der Flughafen München GmbH ab​zulehnen. Hilfsweise und rein vorsorglich   b e a n t r a g e   ich, dem Antrag allenfalls mit Schutz​auflagen und Entschädigungsregeln zu meinen Gunsten zu entsprechen. Im Übrigen nehme ich ergänzend Bezug auf die von der Stadt Freising und vom Bund Naturschutz in Bayern e. V. noch vorzulegenden Einwendungen und mache das dortige Vorbringen jeweils vollumfänglich auch zum Gegenstand meiner Einwendungen.
_________________________________
_______________________________
Ort, Datum
Unterschrift

